
Informationen für Tagespflegepersonen.

Kinder mit 
Behinderung in der 
Kindertagespflege.

Menschen mit chronischer Erkrankung 
oder Behinderung im Gesundheitsamt. 
Im Rahmen dieser Antragstellung 
erfolgt auch die Feststellung der 
wesentlichen Behinderung, wenn dies 
nicht schon vorher geschehen ist.
Das Sozialamt lädt dann zum Hilfe-
plangespräch ein. Daran nehmen 
Sie als Tagespflegeperson, die Eltern 
und eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter des Sozialamtes teil. In 
diesem Hilfeplangespräch werden 
Förderziele für das Kind festgelegt. 
Es gibt gemeinsame Absprachen der 
Maßnahmen zur Zielerreichung und 
es erfolgen Aufklärung und Verstän-
digung zu behinderungsspezifischen 
Risikofaktoren. Am Ende wird dann 
ein Gesamtplan erstellt.

Sie als Tagespflegeperson müssen jähr-
lich einen kurzen Entwicklungsbericht 
schreiben, wodurch dann der Hilfeplan 
bei Bedarf fortgeschrieben wird und 
die Leistungen der Eingliederungshilfe 
weiterhin gewährt werden können. 
Dabei werden Sie vom Tagesmütter 
und Pflegeeltern Stuttgart e.V. und 
der Lebenshilfe Stuttgart e.V. gerne 
unterstützt.

In manchen Betreuungssituationen 
kann es auch hilfreich sein, die finan-
ziellen Mittel aus der Eingliederungs-
hilfe für eine zusätzliche Integrations-
kraft zu nutzen, die Sie dann stunden-
weise bei der Betreuung unterstützen 
kann. Sprechen Sie uns diesbezüglich 
einfach an. Wir beraten Sie gerne!
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Aktion Mensch fördert Projekte für 
Menschen mit Behinderung, Kinder und 
Jugendliche. Sie engagiert sich für Initi-
ativen, die Chancen weitergeben und zu 
einem gleichberechtigten Miteinander 
von Menschen mit und ohne Behinderung 
beitragen.



wir freuen uns sehr, dass Sie sich für 
die Betreuung eines Kindes mit Behin-
derung interessieren! 
Denn gemeinsam groß zu werden tut 
allen gut! Und dabei spielt es in der 
Praxis oftmals keine Rolle, ob das Kind 
eine Behinderung hat oder nicht. Ein 
großer Vorteil der Kindertagespflege 
ist es schließlich, dass Sie als Tagespfle-
geperson auf die individuellen Bedürf-
nisse aller Kinder eingehen können.
Um Ihnen den Einstieg in die inklu-
sive Betreuung etwas zu erleichtern, 
haben wir nachfolgend ein paar Tipps 
und Informationen zusammengestellt. 
Diese geben Ihnen einen groben 
Überblick. Jedes Kind ist anders und 
dadurch kann auch der Betreuungsbe-
darf stark variieren.

lieBe tagespflegeperson,

Es gibt verschiedene Grundlagen, 
aufgrund derer ein Kind mit Behin-
derung bei einer Tagespflegeperson 
betreut werden kann.
In der Verwaltungsvorschrift Kinderta-
gespflege des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport vom 12.12.2013 sind 
Regelungen zur Ausgestaltung der 
Kindertagespflege in Baden-Württem-
berg getroffen. Diese Regelungen 
beziehen auch Kinder mit Behinde-
rung und Kinder, die von Behinderung 
bedroht sind, mit ein.
Auch im Sozialhilferecht wird auf 
die Teilhabe von Menschen mit 

der alltag in der 
Kindertagespflege

Insbesondere in der Kennenlern- und 
Eingewöhnungsphase bei einem Kind 
mit Behinderung stehen wir als Tages-
mütter und Pflegeeltern Stuttgart e.V. 
und auch die Lebenshilfe Stuttgart e.V. 
Ihnen gerne unterstützend zur Seite 
und begleiten Sie hierbei.
Bei der Betreuung von Kindern mit 
einer Behinderung ist es hilfreich, 
Unterschiedlichkeiten anzuerkennen. 
Eine Grundauffassung der inklu-
siven Pädagogik ist es z.B. individu-
elle Entwicklungsunterschiede von 

Kindern zu akzeptieren.
Häufig ist man zunächst als Tages-
pflegeperson mit einer besonderen 
Situation konfrontiert und richtet 
den Blick automatisch auf die Defizite 
und den Mehrbedarf des Kindes mit 
Behinderung. Der Betreuungsalltag 
kann erleichtert werden, wenn man 
sich auf Schatzsuche statt auf Fehler-
suche begibt. Schauen Sie einfach mal, 
was das Kind schon alles kann. 

fachliche unterstützung             
und Begleitung

Durch die Kooperation zwischen dem 
Tagesmütter- und Pflegeeltern Stuttg-
art e.V. und der Lebenshilfe Stuttgart 
e.V. können Sie als Tagespflegeperson 
eine umfangreiche Begleitung  erwar-
ten. Die Lebenshilfe Stuttgart bietet 
regelmäßig Fortbildungen rund um 
das Thema „Kinder mit Behinderung 
in der Kindertagespflege“ an. Es gibt 
zweimal jährlich eine Gesprächsgrup-
pe. Und Sie können sich jederzeit 
persönlich durch die Lebenshilfe 
Stuttgart e.V. oder den Tagesmüt-
ter- und Pflegeeltern Stuttgart e.V. 
beraten lassen. Zudem besteht auch 
die Möglichkeit, den Erstkontakt mit 
der Familie und dem Kind mit Behin-
derung gemeinsam zu gestalten.

Außerdem kooperieren wir noch   
mit weiteren Fachdiensten und 

Beratungsstellen für Menschen mit 
Behinderung.
In den Frühförderstellen und Früh-
beratungsstellen sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter z.B. 
in folgenden Fachbereichen tätig: 
Ergotherapie, Heilpädagogik, Kinder-
heilkunde, Logopädie, Psychologie, 
Sonderpädagogik und Sozialpä-
dagogik. Dort stehen Ihnen also 
Expertinnen und Experten für die 
Förderung von Kindern mit einer 
Behinderung zur Verfügung und Sie 
können viele praktische Ideen für die 
Begleitung im Alltag erhalten.
Die Kontaktaufnahme zu einer Früh-
förderstelle muss immer in Absprache 
mit den Eltern erfolgen.

                                               
rechtliche grundlagen

einer Behinderung in der Gesellschaft 
hingewiesen. Die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung ist 
eine Leistung der Sozialhilfe. Sie wird 
erbracht, um die Behinderung oder 
deren Folgen zu beseitigen oder zu 
mildern und Menschen mit Behinderung 
somit die Chance zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen.
Nach §4 Abs. 3 SGB IX sollen Leistungen 
für behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Kinder so geplant und gestal-
tet werden, dass die Kinder möglichst 
nicht von ihrem sozialen Umfeld 
getrennt und gemeinsam mit nicht 
behinderten Kindern betreut werden 
können.
Voraussetzung für die Betreuung eines 
Kindes bei einer Tagespflegeperson ist 
immer die Pflegeerlaubnis nach §43 
SGB VIII, welche das Jugendamt für die 
Tagespflegeperson ausstellt.

die finanzielle unterstützung über 
die eingliederungshilfe

Wenn Sie als Tagespflegeperson ein 
Kind mit einer Behinderung betreuen 
und dieses Kind einen erhöhten 
Betreuungsbedarf hat, können Sie 
für diesen Mehraufwand finanzielle 
Unterstützung erhalten.
Im ersten Schritt müssen die Eltern 
beim Sozialamt einen Antrag auf 
Eingliederungshilfe stellen. Hierbei 
unterstützt sie der Sozialdienst für 




